
 

 

 

 

 

 

 

Finanzen und Steuern (Baustein 3) 

Beschäftigung im Sportverein 
Sozialversicherung und Lohnsteuer 

MiniJobs – Übungsleiter-Freibetrag, LG-Nr. 13478 

am 23. Januar 2012 in 27619 Spaden 

 

Aus dem Programm: 
Der Verein als Arbeitgeber 
Sozialversicherung und Lohnsteuer 
Merkmale der selbständigen und nichtselbständigen Tätigkeit  
- Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie  
   Trainerinnen und Trainer 
- Übungsleiterfreibetrag 
- Freibetrag für Zahlungen an Mitglieder u. ehrenamtl. Tätige 
- beschäftigte Sportlerinnen und Sportler 
MiniJob 
- Kurzfristige Beschäftigung 
- Geringfügige Beschäftigung 
Mitglieder als Beschäftigte 
Ehrenamtliche Tätigkeiten 
 

Termin/Ort: 23.01.2012, 18.00- 22.00 Uhr 
  Vereinsheim TV Spaden, Jahnstr.26, 27619 Spaden (0471-3911585) 
    
Kosten: 10,- Euro, ein Imbiss wird gereicht 

  
Referentin: Martina Przygoda- Suhr, Stade 

 
Ein Anmeldeformular befindet sich umseitig! 

 

 



 

KSB Cuxhaven 

Leher Landstr. 22b 

27607 Langen 

oder per Fax an: 04743-959502 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Lehrgang an: 

 
LG-Nr.: 13478 
 

Titel: Finanzen und Steuern- Baustein 3 

 
Name:  

Vorname:  Geb.-Datum: 

Straße:  

PLZ, Ort:  

E-Mail:  

Telefon:  

Verein:*  

Unterschrift e. 
Vereinsverantwortliche
n & Stempel 

 

Vegetarier/in:  Ja  Nein       

*Nicht im Sportverein organisierte Teilnehmer/innen zahlen einen erhöhten Teilnahmebeitrag.  
**Eine angemeldete aber nicht wahrgenommene Übernachtung wird mit dem Standardsatz der jeweiligen Bildungsstätte zusätzlich 
in Rechnung gestellt. 

Bitte buchen Sie die Kosten von € 10,- von folgendem Konto ab: 

Konto-Nr.: BLZ: 

Bankinstitut (mit Ortsangabe):  

Kontoinhaber/in (falls nicht identisch mit Lehrgangsteilnehmer/in) 

 

Unterschrift Kontoinhaber/in:    
  

 

Mit der Weiterleitung meiner Adressdaten (inkl. Telefon) an die übrigen Teilnehmenden bin ich… 
 einverstanden.  nicht einverstanden. 
 

Bei Nichteinhaltung der Abmeldefrist (Abmeldungen schriftlich, spätestens 2 Wochen vor 
Lehrgangsbeginn) werden bei Ausbildungslehrgängen (40 UE) Bearbeitungsgebühren von € 
30,00, bei Fortbildungen oder Spezialblockbausteinen die eingezahlten Lehrgangsgebühren 
einbehalten. Diese Gebühr wird im Krankheitsfall (ärztliche Bescheinigung erforderl.) nicht 
erhoben. Sollte der Lehrgang nicht stattfinden, wird die eingezahlte Summe vollständig erstattet. 
Bei ‚Problemkonten’ (z.B. unzureichende Angaben, keine Deckung) erheben die Banken eine 
Bearbeitungsgebühr von mind. € 10,00, die den Teilnehmern in Rechnung gestellt wird. 

 

_______________________________________________________________ 

Ort, Datum         Unterschrift Lehrgangsteilnehmer 


